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Kernaussagen 

• Frühere Forschungsarbeiten über den CO2-Grenzausgleichsmechanismus der Eu-

ropäischen Union (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) konzentrieren 

sich auf das Design und die internationalen Auswirkungen und Reaktionen. Die 

vorliegende Studie richtet den Blick nach innen. Sie untersucht, wie die Institutio-

nen der EU die diplomatische Begleitung des CBAMs organisiert haben.  

• Der politische Schwerpunkt lag in der untersuchten Phase auf der Aushandlung 

des CBAMs zwischen den Mitgliedsstaaten. Parallele diplomatische Aktivitäten 

waren sekundär und sowohl unter den EU-Institutionen als auch zwischen den 

EU-Institutionen und den Mitgliedsstaaten nur eingeschränkt koordiniert. Damit 

ist die CBAM-Diplomatie der Forderung nach einer strategischen Ausrichtung der 

internationalen EU-Klimapolitik nicht gerecht geworden. 

• Die politische Führung der Kommission und einzelne Abgeordnete des Parla-

ments trieben den Aushandlungsprozess innerhalb der EU voran und führten po-

litische Gespräche mit Partnerländern. Der Generaldirektion Steuern und Zoll-

union in der Kommission oblag die interne Federführung. Sie und der Auswärtige 

Dienst bemühten sich, der Wahrnehmung des CBAMs als handelspolitisches In-

strument entgegenzuwirken und ein gewisses Maß an Einheitlichkeit in der exter-

nen Kommunikation herzustellen.  

• Inhaltlich bestand die CBAM-Diplomatie insbesondere in der Erläuterung der 

technischen Modalitäten des Mechanismus. Anstatt mit konkreten Zugeständnis-

sen auf Partnerländer zuzugehen, wurden diese Modalitäten nach außen hin als 

unveränderlich dargestellt, während die Details nach innen hin noch unter den 

Mitgliedsstaaten verhandelt wurden.  

• Nach anfänglich lautstarken internationalen Reaktionen hat sich dieses vorder-

gründige Ausklammern der politischen Dimension des CBAMs allerdings in den 

Gesprächen mit Partnerländern – zumindest bislang – als effektiv darin erwiesen, 

Widerstände über die Zeit abflachen zu lassen.  
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1. Einleitung  

Ein CO2-Grenzausgleich wird in der Europäischen Union ab 2026 fällig, wenn Waren im-

portiert werden, deren Herstellung in einem Drittland keinem dem EU-Emissionshandel 

vergleichbaren Klimaschutzinstrument unterliegen. So soll verhindert werden, dass der 

Klimaschutz der EU umgangen wird und die europäische Wirtschaft bei der Dekarboni-

sierung Wettbewerbsnachteile gegenüber weniger ambitionierten Ländern erleidet. Dass 

ein so umfassendes unilaterales Vorhaben in vielen Drittländern angesichts der wirt-

schaftlichen sowie handels- und klimapolitischen Implikationen nicht nur auf Zuspruch 

treffen würde, war von Beginn an abzusehen (Bellora & Fontagné, 2022; Dröge, 2021; 

Eicke et al., 2021; Kolev et al., 2021; Sapir & Horn, 2020). Schon der Versuch, 2012 einen 

ähnlichen Mechanismus für den internationalen Luftverkehr einzuführen, hatte eine han-

delsrechtliche Debatte ausgelöst (Meltzer, 2012). Wie die Handelspartner der EU den 

neuen CO2-Grenzausgleich wahrnehmen, war deshalb essenziell mit Blick auf die politi-

sche Akzeptanz und die weitere effektive klimapolitische Zusammenarbeit. Angemessene 

diplomatische Begleitung war daher angezeigt. Die bestehende Literatur beschäftigt sich 

in diesem Zusammenhang vornehmlich mit dem Design für den Mechanismus (Cam-

polmi et al., 2024; Cosbey et al., 2021; Dröge, 2021; Espa et al., 2022; Mehling et al., 

2019; Mehling & Ritz, 2023; Sator et al., 2022). Vereinzelt werden darauf aufbauend 

auch die Anforderungen an den diplomatischen Austausch mit Partnerländern disku-

tiert, um den erwarteten Auswirkungen und Reaktionen Rechnung zu tragen (Dröge, 

2021; Jakob, 2023; Mehling et al., 2022; Szulecki et al., 2022). Noch unterbeleuchtet ist 

allerdings die Frage, wie diese diplomatischen Bemühungen intern umgesetzt wurden. 

Wie hat die Europäische Union ihre Diplomatie um den CO2-Grenzausgleich organisiert? 

„[I]n order to understand the EU’s external action, we must also look at its internal bu-

reaucratic politics” (Delreux & Earsom, 2023). Vor diesem Hintergrund richtet das vorlie-

gende Papier den Blick nach innen. Es befasst sich in einer explorativen Analyse auf Ba-

sis von Experteninterviews mit der Frage, wie die zentralen Akteure der EU ihre diploma-

tische Rolle in Bezug auf den CO2-Grenzausgleich in der Praxis verstanden haben. Welche 

EU-Akteure kommunizierten mit Drittstaaten? Welcher Kanäle bedienten sie sich? Wem 

oblag die Federführung und wie gestaltete sich die Koordination zwischen den beteilig-

ten EU-Institutionen?  
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2. Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus 

Der Ende 2019 von der Europäischen Kommission vorgestellte Green Deal ist eine Stra-

tegie, die ambitionierten und umfassenden Klimaschutz mit klimakompatiblem Wohl-

stand und sozialer Abfederung für Betroffene des strukturellen Wandels vereinen soll 

(European Commission, 2024; Fetting, 2020). Mit dem Inkrafttreten des Europäischen 

Klimagesetzes und dem Entwurf für das Paket Fit-for-55 wurde der Plan für die Umset-

zung dieser Strategie im Juli 2021 konkretisiert (Europäische Union, 2021; European 

Parliament, o. J.). Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen der Europäischen Union 

gegenüber 1990 um 55 % reduziert und bis 2050 soll Klimaneutralität erreicht werden. 

Eine zentrale Komponente dabei ist die Ausweitung des Europäischen Emissionshandels-

systems (EU-ETS) auf bisher ausgenommene Wirtschaftssektoren. Die freie Allokation 

von Zertifikaten für im internationalen Wettbewerb stehende, treibhausgasintensive In-

dustriezweige soll bis Anfang der 2030er Jahre schrittweise auslaufen (Pahle et al., 

2023). Die damit einhergehende Bepreisung von CO2-Emissionen birgt allerdings die Ge-

fahr, dass billigere, klimaschädlichere Substitutionsimporte aus Drittstaaten – z.B. Ze-

ment – den erhofften Emissionsreduktionseffekt wieder zunichtemachen (Carbon 

Leakage). Als ausgleichende Maßnahme sollen Importe aus bestimmten Gütergruppen 

darum mit einer Abgabe belegt werden, die die fehlende CO2-Bepreisung kompensiert. 

Dieser CO2-Grenzausgleichsmechnismus1 (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) 

würde gleichzeitig Wettbewerbsnachteile für die europäische Wirtschaft entschärfen, die 

sich gegenüber nicht-kooperativen Ländern mit unbepreisten CO2-Emissionen ergeben, 

und somit Risiken abfedern, denen sich Vorreiterstaaten beim Klimaschutz gegenüber-

sehen (Level Playing Field). Schließlich gewinnt der europäische Klimaschutz mit dem Aus-

laufen der freien Allokation von Emissionsrechten zwar an Ambition. Gleichzeitig verliert 

die EU aber ein zentrales Instrument zur wirtschaftspolitischen Flankierung. Die Aussicht 

auf konditionale Ausnahmeregelungen vom CBAM bietet darüber hinaus einen ökonomi-

                                                 
1 Im offiziellen Sprachgebrauch der EU heißt es Grenzausgleichssystem. In der vorliegenden Studie wird analog zur englischen Bezeich-
nung und zur Konvention in der Literatur der Begriff Grenzausgleichsmechanismus verwendet. 
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schen Anreiz für die Handelspartner der EU, ebenfalls ambitioniertere Klimaschutzmaß-

nahmen zu ergreifen. Der CBAM kann so klimapolitische Strahlkraft auch über die Gren-

zen der EU hinaus entfalten. 

 

2.1. Entstehung 

Die Idee für einen CO2-Grenzausgleich ist generell nicht neu (Barrett & Stavins, 2003; 

Dröge, 2011; Grubb, 2011; Ismer & Neuhoff, 2007; van Asselt & Brewer, 2010; Wooders 

et al., 2009). Konkrete Vorstöße für eine Umsetzung innerhalb der Europäischen Union 

fanden anfangs allerdings wenig Zuspruch. Zwei Jahre nachdem das EU-ETS 2005 einge-

führt worden war, legte die Kommission einen ersten informellen Vorschlag für einen 

Grenzausgleich im Zuge der Reform für die dritte Handelsperiode (2013–2020) vor (Le-

turcq, 2022; Mehling et al., 2019). 2009 brachte Frankreich einen informellen Vorschlag 

für einen Grenzausgleich ein. Ein weiterer informeller Vorschlag wurde 2016, ebenfalls 

von Frankreich, für den Zementsektor eingebracht und vom Europäischen Parlament 

aufgegriffen. Dieser Vorschlag erhielt ein positives Votum im Umweltausschuss (Commit-

tee on the Environment, Public Health and Food Safety, ENVI), wurde im Plenum aber abge-

lehnt (ebd.). 

Im Juli 2021 legte die EU-Kommission dann im Rahmen des Fit-for-55-Pakets einen Vor-

schlag für die Einführung des CBAMs vor. Abermals mit Initiative Frankreichs im Rahmen 

seiner Ratspräsidentschaft erzielte der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) im März 

2022 Einvernehmen über eine allgemeine Ausrichtung der CBAM-Verordnung. Die Aus-

gangspositionen reichten damals von einer Befürwortung des CBAMs über die Billigung 

bis hin zur Ablehnung der allgemeinen Ausrichtung durch Polen (Council of the Euro-

pean Union, 2022). Im September 2021 übernahm der Umweltausschuss des Parla-

ments den CBAM-Vorschlag. Der Abgeordnete Mohammed Chahim (S&D, Niederlande) 

wurde zum Berichterstatter ernannt. Das Plenum stimmte im Juni 2022 über den Stand-

punkt des Parlamentes zum CBAM-Gesetzesvorschlag ab. Im Oktober 2022 fand das 

erste Treffen der informellen CBAM-Expertengruppe statt, in der Drittstaaten als Be-

obachter teilnahmen. Diese informelle Expertengruppe unterstützt die Generaldirektion 

Steuern und Zollunion (Directorate-General for Taxation and Customs Union, DG TAXUD) bei 
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der Vervollständigung der Methoden für die Berichterstattung, Quantifizierung und 

Überprüfung eingebetteter Emissionen von Produkten in den CBAM-Sektoren und bei 

der frühzeitigen Ausarbeitung von Durchführungsrechtsakten (European Commission, 

2022).  

Die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament wurden im Juli 2022 aufgenommen und 

mit einer vorläufigen Einigung im Dezember 2022 abgeschlossen. Die Beratungen über 

den Vorschlag fanden in der vom Rat eingesetzten Ad-hoc-Gruppe CO2-Grenzausgleichssys-

tem statt (Rat der Europäischen Union, 2022). Mit der Verabschiedung im Europäischen 

Parlament im April 2023 (European Parliament, 2023) wird der CBAM nun umgesetzt. In 

einer Übergangsphase, die im Oktober 2023 begann und bis Ende 2025 läuft, müssen 

Importeure zunächst nur über Einfuhren aus ausgewählten Produktgruppen Bericht er-

statten, ohne dass die Ausgleichszahlung fällig wird (Healy et al., 2023). Der CBAM wird 

planmäßig 2026 vollends in Kraft treten und schrittweise eingeführt werden, während 

die freie Zuteilung von Emissionszertifikaten jährlich reduziert wird und ab 2034 endgül-

tig ausläuft (Europäische Union, 2023b, 2023a). 

 

2.2. Internationale Reaktionen 

Am EU-ETS und dem CBAM zeigt sich, wie sich die marktbasierte Klimapolitik der EU in-

ternational auswirkt (Leonard et al., 2021; Oberthür & Dupont, 2021). Die enge Verzah-

nung der Politikfelder Wirtschaft, Handel und Klima bietet zwar Chancen für strategische 

Querverbindungen (Delreux & Earsom, 2023), stellt die diplomatische Begleitung des 

Vorhabens allerdings auch vor Herausforderungen. Einwände von Drittländern gegen-

über dem CBAM betrafen die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Handels-

partner, damit einhergehend die handelsrechtliche Legalität und mögliche handelspoliti-

sche Reaktionen sowie die klima- und entwicklungspolitischen Implikationen, die sich 

aus der praktischen Umsetzung ergeben.  

So stand die Frage nach der Kompatibilität mit den Regeln der World Trade Organiza-

tion (WTO) im Raum (Espa et al., 2022; Porterfield, 2023). Von Handelspartnern droht 

der CBAM als protektionistische Maßnahme wahrgenommen zu werden – als Schutzzoll 
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für die europäische Industrie (Brandi, 2021; Interviews 1, 10, 13). Abhängig von dieser 

Bewertung wären unmittelbare politische Reaktionen zu erwarten gewesen – vor allem 

von Ländern, die über die Ressourcen verfügen, Handelsnachteile ihrerseits durch Ein-

fuhrzölle zu vergelten oder vor der WTO anzufechten (Dokk Smith et al., 2023). In China 

und Südkorea warnten Beobachter besonders deutlich vor einem regelrechten Handels-

krieg (Gläser & Caspar, 2021; Lee, 2021; Lim et al., 2021; Ren et al., 2023; Zhong & Pei, 

2022): „The world economy will inevitably face a vicious cycle of trade retaliation.“ (Lim 

et al., 2021) China pochte dabei entsprechend seiner üblichen Strategie in den Klimaver-

handlungen (Christoff, 2010; Eckersley, 2020; LMDC, 2013; Xinhua, 2023) auf das Prin-

zip gemeinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortung. Die EU hielt dagegen, dass der 

CBAM nicht nach Ländern differenziert, sondern auf Industrieebene greift (Interview 10). 

Zudem enthalte der CBAM eine Reihe von Elementen, die die Einführung für Drittstaaten 

möglichst reibungslos gestalten sollten, wie etwa die zweijährige Übergangsphase, in 

der noch keine Abgaben zu leisten sind (Interview 2). Die USA verlauteten erwartungsge-

mäß anfangs Vorbehalte gegen den CBAM (Hook, 2021; Øverland & Sabyrbekov, 2022), 

fanden später jedoch – zeitlich zusammenfallend mit dem Inflation Reduction Act – über-

parteilich verschiedene Anknüpfungspunkte zur möglichen Kooperation, teils klima-, 

teils handelspolitisch motiviert (Chahim, 2022; de Jong, 2022; Gangotra et al., 2023; Sie-

gel, 2022). Mit Partnern wie Kanada, die bereits über ein CO2-Bepreisungssystem verfü-

gen, gestalteten sich die Gespräche insgesamt problemlos (Interview 10). 

Mit Blick auf Entwicklungs- und Schwellenländer erhalten die wirtschaftlichen Implika-

tionen des CBAMs besonders an Brisanz. Exponiert gegenüber den außenwirtschaftli-

chen Effekte des CBAMs sind vor allem solche Länder, deren Exporte zu einem hohen An-

teil aus relevanten Industriegütern bestehen wie Zement, Aluminium, Stahl oder Dünger 

(African Climate Foundation & Firoz Lalji Institute for Africa, 2023; Eicke et al., 2021; 

Heli, 2021; Magacho et al., 2023, 2023; Sharma & Gupta, 2022). Das betrifft zum Bei-

spiel Mozambique oder Moldawien (Magacho et al., 2023). Zwar sind Ausnahmeregelun-

gen für Handelspartner mit vergleichbaren CO2-Preissystemen vorgesehen, jedoch ist   

die Einführung eines solche Systems für viele Entwicklungsländer politökonomisch sowie 

in Bezug auf die nötigen institutionellen Kapazitäten schwierig (Price, 2020). Zudem 

kommen die Ausnahmeregelungen im CBAM einem Grundgedanken des Nordhausschen 
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Klimaclubs nahe – in dem Sinne, dass kooperierenden Ländern bei Einhaltung bestimm-

ter Bedingungen Vorteile gewährt werden (Farrokhi & Lashkaripour, 2022; Nordhaus, 

2015; Szulecki et al., 2022).2  

Genau dieser Aspekt wird von vielen Ländern des Globalen Südens als Widerspruch zu 

den Prinzipien der UN-Klimarahmenkonvention und des Pariser Abkommens wahrge-

nommen. So würde die EU bei der Regelung von Ausnahmen vom CBAM faktisch dar-

über entscheiden, ob die Klimapolitik anderer Länder angemessen ist (Gläser & Caspar, 

2021; South African Government, 2021). Kontrovers war darüber hinaus auch die Frage, 

wofür die Gelder aus der Grenzausgleichsabgabe genutzt würden. Durch den Einsatz 

zum Kapazitätsaufbau und zur Klimafinanzierung in Partnerländern ließen sich weitere 

Anreize zur Einhaltung der CBAM-Kompatibilität setzen. Das könnte zudem Widerstände 

in Entwicklungsländern abbauen helfen (Øverland & Sabyrbekov, 2022). Andererseits 

drängt sich hier die bereits seit langem schwelende Konditionalitätsfrage in der interna-

tionalen Klimafinanzierung auf, d.h. inwieweit es moralisch angemessen und politisch 

klug ist, wenn Industrieländer, die den Klimawandel maßgeblich verursacht haben, die 

dringend benötigte finanzielle Unterstützung beim Klimaschutz für Entwicklungsländer 

an vorherige Bedingungen knüpfen, wie hier die erfolgreiche Erschließung einer neuen 

Einnahmequelle. 

Als Klimaschutzinstrument hat der CBAM international einen vergleichsweise konfronta-

tiven Charakter, was den Bedarf an diplomatischer Begleitung erhöht. Dabei ist nicht nur 

ausschlaggebend, welche tatsächlichen materiellen Auswirkungen der CBAM auf diese 

Länder hätte. Auf die Bedenken der Partnerländer, insbesondere im Globalen Süden, 

nicht angemessen einzugehen, droht die bestehende Vertrauenskrise in der internatio-

nalen Klimapolitik zu verschärfen (Feist & Geden, 2023). Seit der Verabschiedung im Par-

lament ist die internationale Debatte dahingehend zwar etwas abgeebbt, aber keines-

wegs versiegt. So hat sich etwa Indien hat an die WTO gewandt (WTO, 2023). Der diplo-

matische Austausch hat sich in verschiedenen Formaten verstetigt, etwa in einem neuen 

Dialogformat der EU mit China (European Commission, 2023).  

                                                 
2 Von Seiten der EU wird diese Einschätzung nicht geteilt, da CBAM nicht nach Land, sondern nach Produktart differenziert (Interview 
2). 
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3. Die Organisation der CBAM-Diplomatie 

„ [T]he question of how can you defend CBAM and its compatibility with interna-

tional trade rules, and then a systematic focus on what this may imply for third 

countries and how to sell CBAM to the rest of the world.“ (Interview 2) 

Lange hat sich die Europäischen Union in der internationalen Klimapolitik als Vorreiter 

verstanden, der bei der Emissionsreduktion mit gutem Beispiel vorangeht. Der Klimagip-

fel in Kopenhagen 2009 (COP 15) stellte dahingehend eine Zäsur dar, im Zuge derer sich 

ein stärkerer Fokus auf Vermittlung zwischen Ländern in den internationalen Verhand-

lungen herausbildete (Bäckstrand & Elgström, 2013; Fischer & Geden, 2015; Kulovesi, 

2012; Schunz, 2015, 2019). Zentrale Loci der EU-Klimadiplomatie sind die Klimarahmen-

konvention (UNFCCC), wo die EU zusätzlich zu ihren einzelnen Mitgliedsstaaten selbst 

Vertragspartei ist, sowie einzelne plurilaterale Plattformen wie die Gruppe der Sieben 

(G7) oder die Gruppe der Zwanzig (G20) (Delreux & Earsom, 2023; Oberthür & Dupont, 

2021). Darüber hinaus findet die Klimadiplomatie der EU auch in ihren bilateralen und 

interregionalen Beziehungen statt (ebd.). Intern obliegt generell der Kommission und ge-

nauer der Generaldirektion Klimapolitik (Directorate-General for Climate Action, DG CLIMA) 

die Federführung für die EU-Klimadiplomatie. Ebenfalls bedeutsam ist die Gruppe Inter-

nationale Umweltaspekte (Working Party on International Environment Issues – Climate 

Change, WPIEI-CC), die beim Rat angesiedelt ist und die internationalen Klimaverhand-

lungen für die EU vorbereitet. Ähnlich wie für Deutschland (Flachsland et al., 2023; Kah-

len et al., 2022) wird auch in Bezug auf die Europäischen Union das Fehlen einer kohä-

renten übergeordneten Strategie in der internationalen Klimapolitik bemängelt (Ober-

thür & Dupont, 2021). 

Die vorliegende Studie erkundet anhand einer deskriptiven Analyse die interne Organisa-

tion der europäischen CBAM-Diplomatie. Sie konzentriert sich dabei auf die relevanten 

Institutionen innerhalb der EU: die Kommission, den Auswärtigen Dienst, das Parlament 

und den Rat mitsamt den Mitgliedsstaaten. Für das Aushandeln des Grenzausgleichsme-

chanismus innerhalb der EU waren zwar auch organisierte Industrieinteressen wichtig. 

Der Fokus der Studie liegt allerdings nicht auf diesen Verhandlungen, sondern auf der 
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Organisation der begleitenden diplomatischen Aktivitäten in und zwischen den Instituti-

onen der EU. Der Untersuchungszeitraum beginnt mit der Verkündung des Ziels der Ein-

führung des CBAMs im Jahre 2019 durch die EU-Kommission und endet mit der Einigung 

über den CBAM-Vorschlag zwischen Rat und Parlament im Dezember 2022. Die Analyse 

basiert auf Experteninterviews. Die semi-strukturierten Interviews wurden von Februar 

bis Juni 2023 mit insgesamt 18 Expertinnen und Experten geführt. Dazu gehörten Mitar-

beitende in der öffentlichen Verwaltung der EU-Institutionen (Kommission, Auswärtiger 

Dienst, Parlament, Ständige Vertretungen bei den Vereinten Nationen und Welthandels-

organisation), ausgewählter Mitgliedsstaaten (Deutschland und Frankreich) sowie Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten, außeruniversitären Forschungs-

instituten und Think Tanks. Eine Übersicht der geführten Interviews findet sich im An-

hang. Der Interview-Leitfaden wurde aufbauend auf zwei zusätzlichen, explorativen Inter-

views entwickelt, die im Oktober 2022 geführt wurden. Die Interviews wurden mit der 

Auswertungssoftware MAXQDA in einem induktiven Verfahren kodiert. Sie wurden flan-

kiert von Dokumentenrecherche zu den Aktivitäten der CBAM-Diplomatie von EU-Institu-

tionen.  

 

3.1. Kommission 

„It’s not a negotiation in the end. The EU will decide on a policy, and others will 

have to live with it, and then they can bring a case against us, and then we’ll see 

what happens.“ (Interview 7) 

Als Angelpunkt für sowohl die innereuropäische Klimapolitik als auch die europäische 

Klimadiplomatie und die außenwirtschaftlichen Beziehungen steht die Kommission bei 

der Frage nach der internen Organisation der CBAM-Diplomatie besonders im Blick-

punkt. In der Tat ist die Kommission als Policy-Entrepreneur in Bezug auf den CBAM zu 

sehen, der die Initiative vorangetrieben und inhaltlich geprägt hat (Interviews 2, 18). 

Grundsätzlich ist dabei zwischen der politischen Führung und der Arbeit in verschiede-

nen Generaldirektionen zu unterscheiden. Beiden Ebenen war gemein, dass ihr Vorgehen 

als eher prinzipientreu denn diplomatisch beschrieben wird – in dem Sinne, dass der 
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CBAM als beschlossene Sache kommuniziert wurde und Partnerländer sich somit unab-

hängig ihrer Bedenken und Einwände darauf einzustellen hätten (Interviews 7, 8, 14, 18).  

Auf der Ebene der politischen Führung unter der seit 2019 amtierenden Kommissions-

präsidentin Ursula von der Leyen nahm Frans Timmermans, seinerzeit Vize-Präsident 

und Kommissar für Klimaschutz, eine sehr prominente Rolle ein (Interviews 3, 8, 18). 

Beide thematisierten den CBAM in bilateralen Gesprächen mit wichtigen Partnerländern 

(u.a. China, Südkorea, Japan und Thailand; Interviews 7, 10, 13). Ferner fanden die Be-

mühungen der Kommission auch während der jährlichen UNFCCC-Klimagipfel statt, wo 

parallel zu den großen multilateralen Verhandlungssträngen für den CBAM geworben 

wurde (Interview 18), etwa auf einer Nebenveranstaltung des Europäischen Parlaments 

2021 am Rande der COP 26 in Glasgow. 

Auf Arbeitsebene wurde die Federführung für den Grenzausgleichsmechanismus bereits 

2020 festgelegt, d.h. kurz nach Vorstellung des Green Deals. Sie obliegt der Generaldi-

rektion Steuern und Zollunion (DG TAXUD). Dort – und nicht etwa in der Generaldirek-

tion Klima – war der CBAM auch ursprünglich als reine CO2-Grenzausleichsabgabe (Car-

bon Border Tax) konzipiert worden; der explizite Bezug zum EU-ETS kam erst später hinzu 

(Interviews 1, 3). Zunächst erarbeitete bei DG TAXUD ein nur fünfköpfiges Team im da-

maligen Referat Indirekte Steuern mit Ausnahme der Mehrwertsteuer (TAXUD.C.2)3 die Grund-

lagen für den CBAM (Interviews 3, 10). In Bezug auf die Kommunikation mit Partnerlän-

dern lag der Fokus schon in dieser früheren Phase auf der Vermittlung technischer As-

pekte auf Arbeitsebene (Interviews 10, 14). In diesem Zusammenhang nahmen Vertreter 

der Generaldirektion an bilateralen Gesprächen mit den entsprechenden Ministerien der 

Handelspartner teil, aber auch in einschlägigen Institutionen und Foren wie etwa den 

UNFCCC-Klimaverhandlungen, die üblicherweise in den Bereich der DG CLIMA fallen, o-

der der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wo 

der Generaldirektor von DG TAXUD, Gerassimos Thomas, Ministern und Regierungschefs 

Fragen zur Funktionsweise des CBAMs beantwortete (Interviews 10, 18). Ziel war es, der 

Wahrnehmung des CBAMs als handelspolitisches Instrument entgegenzuwirken, die kli-

mapolitischen Ziele hervorzuheben und auf Unterstützungsmöglichkeiten seitens der EU 

                                                 
3 Die Bezeichnung des Referates lautet heute CBAM, Energiebesteuerung und Grüne Besteuerung. 
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beim Kapazitätsaufbau für die technische Umsetzung von CBAM-Kompatibilität hinzu-

weisen (Interview 17). Schwerpunkte lagen dabei auch auf einzelnen besonders wichti-

gen Partnerländern. So wurde die Kommunikation zu technischen Aspekten des CBAMs 

mit Indien aus strategischen Erwägungen intensiviert (Interview 10). 

Obschon vordergründig mit klarem Fokus auf technische Modalitäten, hatten die Ge-

spräche der DG TAXUD letztlich auch politischen Charakter. Die Einführung des CBAMs 

wurde nicht grundlegend verhandelt, sondern, zumindest implizit, als gegeben darge-

stellt. Die Handelspartner der EU würden sich – unabhängig von ihren etwaigen Einwän-

den – damit abfinden und arrangieren müssen. Dieses Vorgehen stand auch unter dem 

Eindruck der von Juli bis Oktober 2020 abgehaltenen öffentlichen Konsultation zu einem 

möglichen CO2-Grenzausgleich, den die Kommission verantwortet hatte und an der sich 

auch Befragte aus Drittstaaten beteiligen konnten. Beim Start des Prozesses zur Weiter-

entwicklung der Emissionsbepreisung im Rahmen des Green Deals Anfang 2020, der 

schließlich zum CBAM führte, hatten sich nur wenige Stakeholder aus dem Ausland be-

teiligt (Interview 9). Rückblickend war in diesem Zusammenhang darüber hinaus um-

stritten, ob es ein guter Beginn der diplomatischen Kommunikation war, die Diskussion 

über den CBAM derart offen zu führen (ebd.). Statt den CBAM grundlegend zu diskutie-

ren, sollte die Zeit nun stattdessen dazu genutzt werden, den Partnerländern das Design 

des CBAMs verstehen zu helfen und ihre Exporte in die EU kompatibel zu gestalten (In-

terviews 14, 18).  

EU-intern spielte DG TAXUD auch eine Rolle in Bezug auf die EU-Mitgliedsstaaten. Wäh-

rend der Verhandlungen des CBAM-Kommissionsvorschlags bereitete DG TAXUD in Zu-

sammenarbeit mit dem Auswärtigen Dienst eine unverbindliche Handreichung mit Ant-

worten auf häufig gestellte Fragen von Handelspartnern unter den Mitgliedsstaaten vor 

(Interviews 1, 2, 5, 10, 15; siehe auch Abschnitt 3.2). In diesem Zusammenhang entstand 

auch die oben angesprochene informelle Expertengruppe zu den Auswirkungen des 

CBAMs, in der Drittstaaten eine Beobachterrolle einnehmen konnten (European Com-

mission, 2022). 

Auch wenn die Entwicklung des CBAM hauptverantwortlich bei DG TAXUD angesiedelt 

war, nahm die Generaldirektion Klimapolitik (DG CLIMA) ebenfalls eine wichtige Rolle 
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ein. Ihr obliegt grundlegend, neben der Gruppe Internationale Umweltaspekte (Working 

Party on International Environment Issues – Climate Change, WPIEI-CC), in der Regel die zent-

rale Zuständigkeit für die Klimadiplomatie der EU. DG CLIMA, das die Federführung für 

das EU-ETS innehat, war im Rahmen einer Interservicegruppe4 an der CBAM-Diplomatie 

beteiligt (Interview 10), innerhalb derer außerdem insbesondere die Generaldirektionen 

Handel (DG TRADE), Internationale Partnerschaften (DG INTPA) und Europäische Nach-

barschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen (DG NEAR) relevant waren. Diese 

stellten während der Entwicklung des Kommissionsvorschlags sicher, dass der Blick auf 

Außenhandelsbeziehungen enthalten war, beispielsweise mit Blick auf WTO-Kompatibili-

tät des CBAMs (Interview 15). Der Generaldirektion Handel (DG TRADE) oblag schließ-

lich die Federführung für die Gespräche im Rahmen der Welthandelsorganisation (Inter-

views 7, 10). DG TRADE arbeitete dabei eng mit DG TAXUD zusammen. Auch nachdem 

die Tagungen der Interservicegruppe abgeschlossen waren und der Vorschlag in die Ver-

handlungen in Rat und Parlament gegangen war, blieben diese Generaldirektionen wei-

terhin in der CBAM-Diplomatie aktiv. Insbesondere DG CLIMA und DG TRADE nutzten, 

ebenso wie DG TAXUD, dabei ihre eigenen Kommunikationskanäle mit den Mitglieds-

staaten (Interview 15). 

 

3.2. Auswärtiger Dienst 

„[T]he proposal is out – big splash. The whole world is interested to hear about 

this. We ensure that our delegations are well-equipped to reply to questions as 

much as possible.“ (Interview 15) 

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) setzt sich zusammen aus einerseits EU-Be-

diensteten und andererseits Bediensteten der nationalen auswärtigen Dienste, die die 

Mitgliedstaaten entsenden. Innerhalb der Klimadiplomatie der EU hat der EAD seit dem 

Pariser Übereinkommen an Kapazitäten gewonnen (Earsom & Delreux, 2023). Aufgabe 

                                                 
4 Die Interservicegruppe bestand aus 17 Generaldirektionen sowie dem EAD und dem Juristischen Dienst und tagte bis März 2021 
(Generaldirektionen CLIMA, TRADE, ENER, BUDGET, NEAR, JRC, COMP, GROW, ECFIN, INTPA, MOVE, ENV, AGRI, JUST, RTD, REA, 
MARE). 
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des EADs ist es unter anderem, die externen Auswirkungen interner politischer Maßnah-

men der EU abzuwägen und entsprechende Strategien zur auswärtigen Begleitung die-

ser Maßnahmen zu entwickeln (Interview 15). In diesem Zusammenhang hatte sich die 

Abteilung Green Transition (GLOBAL.GI.3), die im Ressort Global Issues (GLOBAL.GI.DMD) 

angesiedelt ist, von Beginn an in den Gesprächen zum CBAM-Design involviert, um die 

auswärtigen Effekte im Auge zu behalten (Interview 15). Im Rahmen der CBAM-Diploma-

tie stellte der EAD inhaltliches Material zur Verfügung, hat sich aber im Gegensatz zur 

Kommission den CBAM als politisches Projekt nicht zu eigen gemacht (Interview 2, 3, 18). 

Ziel der Bemühungen des Auswärtigen Dienstes war es stattdessen insbesondere, in der 

Diplomatie der EU-Mitgliedsstaaten ein gewisses Maß an Einheitlichkeit in den für CBAM 

vorgebrachten Argumenten herzustellen. 

Insofern war der EAD vor allem koordinierend an der Schnittstelle zwischen Kommission, 

insbesondere DG TAXUD, und den EU-Delegationen in internationalen Organisationen 

und Drittländern tätig. Dazu wurden zentrale Standpunkte, politische Formulierungen 

und technische Erläuterungen abgestimmt, mittels derer Vorbehalten aus Drittländern 

begegnet und die Absichten und voraussichtlichen Effekte des CBAMs erklärt werden 

sollten (Interviews 2, 5, 15). Wie auch die Generaldirektionen der Kommission verfügt der 

EAD über eigene Kanäle, um Informationen an die Außenministerien der Mitgliedsstaa-

ten weiterzugeben. Dazu gehörten hier insbesondere das Green Diplomacy Network, das 

sich als Kernelement zur Koordination europäischer Klimadiplomatie etabliert hat, sowie 

die Energy Diplomacy Group (Torney & Cross, 2018; Interviews 2, 15). Bilaterale Delegatio-

nen der EU ermöglichten es, Reaktionen und Fragen der einzelnen Länder zu sammeln. 

In Zusammenarbeit mit DG TAXUD wurden basierend auf diesen Informationen Antwor-

ten auf häufig gestellte Fragen für die EU-Mitgliedsstaaten erstellt, um ein kohärentes 

Auftreten in deren Außendiplomatie zu ermöglichen. Die Mitgliedsstaaten erhielten dazu 

Handreichungen mit abgestimmten Formulierungen. Es steht den Mitgliedsstaaten aller-

dings offen, ob sie diese Vorschläge gegenüber Drittstaaten anwenden (Interview 2). Ins-

gesamt war in der Kommunikation mit der EU den Mitgliedsstaaten gegenüber DG TA-

XUD deutlich sichtbarer als der EAD (Interviews 1, 5). Während der internen Verhandlun-

gen über den CBAM-Entwurf zwischen Rat und Parlament war der EAD diesen Institutio-

nen gegenüber wenig vertreten (Interview 18).  
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Der EAD trat auch über die weltweit über 140 EU-Delegationen bei internationalen Or-

ganisationen in Erscheinung, insbesondere die Ständigen Vertretungen bei der Welthan-

delsorganisation (WTO) und bei den Vereinten Nationen (Interview 16). Die Ständige Ver-

tretung bei der WTO gehört formell dem Auswärtigem Dienst an, praktisch kommen je-

doch viele Gesandte von DG TRADE und sind somit personell eng mit der Kommission 

verbunden (Interview 7). Im Rahmen der CBAM-Diplomatie setzte die Ständige Vertre-

tung den Grenzausgleichsmechanismus aktiv bei der WTO auf die Agenda, um Aufmerk-

samkeit zu schaffen (Interview 7). Im Gegensatz zur eher technischen Ausrichtung der 

Generaldirektorate der Kommission wurde dort jedoch vor allem „blanket diplomacy“ 

betrieben, die allgemeines Verständnis herstellen sollte, anstatt Gespräche über kon-

krete Mechanismen und Implementierungsmethoden mit einzelnen Partnerländern an-

zustrengen (ebd.). Mit Ländern, die den Standpunkt der EU nicht akzeptierten und mit 

handelsrechtlichen Schritten drohten, suchte der EAD jedoch auch gezielt das Gespräch 

(Interview 2). Je konkreter sich Bedenken von Drittstaaten auf technische Details bezo-

gen, desto eher konnte der EAD darauf reagieren (Interview 7). Insgesamt verschiebt sich 

der Fokus der diplomatischen Bemühungen nach der Verabschiedung jetzt in der Imple-

mentierungsphase des CBAMs hin zu einer gezielteren Herangehensweise, die auf ein-

zelne Partnerländer gerichtet ist (Interview 15). 

 

3.3. Parlament 

„Für uns viel, viel, viel mehr problematisch als dritte Länder waren unsere Länder, 

also unsere Mitgliedsstaaten. Und es war unser Ziel, dass unsere Mitgliedsstaaten 

zufrieden sind, und natürlich, dass alles legal bleibt.“ (Interview 11) 

Das EU-Parlament hat in den letzten 15 Jahren eine wachsende Rolle für die internatio-

nale Klimapolitik eingenommen. Seit dem Vertrag von Lissabon hat es ein Vetorecht bei 

der Ratifizierung internationaler Verträge (Biedenkopf, 2015). Darüber hinaus nehmen 

einzelne Abgeordnete häufig an den UN-Klimaverhandlungen teil oder führen bilaterale 

Gespräche auf informeller Ebene (Delreux & Burns, 2019). Da die Abgeordneten aus ver-

schiedenen Ländern stammen, ist dabei selbst die fraktionsinterne Standpunktbestim-
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mung im Parlament zeitaufwendig (Interview 11). Der ENVI-Ausschuss mit Berichterstat-

ter Yannick Jadot veröffentlichte einen Initiativbericht Auf dem Weg zu einem mit den WTO-

Regeln zu vereinbarenden CO2-Grenzausgleichssystem (Jadot et al., 2021), den das Parlament 

im März 2021 annahm. Zuvor hatte das EU-Parlament in seiner Position zum European 

Green Deal vom 15. Januar 2020 die Absicht der Kommission unterstützt, einen WTO-

kompatiblen CO2-Grenzausgleich zu erarbeiten (European Parliament, 2020). 

Das Parlament befasste sich zwar in einzelnen Abstimmungen mit dem CBAM, für die 

Ausarbeitung war jedoch die Kommission zuständig (Interview 4). Folglich waren auch 

Bemühungen des Parlaments bezüglich der Absprache zum CBAM mit Partnerländern 

sporadisch. Der Fokus der Arbeit des Parlaments lag eher auf den Implikationen des 

CBAMs für die Mitgliedsstaaten und den dort ansässigen Industrien als auf auswärtigen 

Angelegenheiten (Interviews 11, 18). Entsprechend konzentrierte sich der Trilog mit der 

Kommission und dem Rat auf die Sektoren, die der CBAM umfassen sollte (Interview 10). 

Allerdings stachen einzelne Abgeordnete hervor, die aufgrund ihrer instrumentellen 

Rolle bei der EU-internen Entwicklung und Einigung über den CBAM ohnehin eng mit 

dem Prozess betraut waren (Interviews 4, 18). Insbesondere der seit September 2021 

verantwortliche Berichterstatter für den CBAM-Vorschlag, Mohammed Chahim (S&D, 

Niederlande), sowie der Vorsitzende des Ausschusses für Umweltfragen, Pascal Canfin 

(Renew Europe, Frankreich), spielten eine prominente Rolle (Interviews 3, 9, 11, 13, 14, 

18). Sowohl Berichterstatter Chahim als auch Canfin, der bei der COP 26 eine Delegation 

des Europäischen Parlaments leitete, tauschten sich mit Drittstaaten aus. So reiste Cha-

him beispielsweise im März 2022 nach Washington und sprach dort mit Kongressabge-

ordneten (Chahim, 2022; Interviews 5, 8 und 13). Die Kommunikation des Parlaments 

hatte im Vergleich zu jener der Kommission auch einen eher an die Öffentlichkeit gerich-

teten Charakter (Interview 14). Auch die sechs Schattenberichterstatterinnen und -be-

richterstatter des CBAM-Vorschlags unterhielten Beziehungen mit Botschaften und Ver-

tretungen von Handelspartnern, u.a. von Kanada und Südkorea (Interview 11). Des Weite-

ren wurden sie häufig von Interessensvertretungen der europäischen Industrie kontak-

tiert, wie z.B. der Stahlindustrie, die Teile ihrer Produktion in Drittstaaten angesiedelt ha-

ben (Interview 4). 
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3.4. Rat und Mitgliedsstaaten 

„[F]rom the council perspective, […] it’s a bit like each country does its own diplo-

macy. […] I mean, I’m not a diplomat, but I don’t think the diplomacy at the EU 

level is extremely well coordinated.“ (Interview 5) 

Die unterschiedlichen Prioritäten Deutschlands und Frankreichs bezüglich der Einfüh-

rung des CBAMs prägten den Prozess auf Rats- und Mitgliedsstaatenebene. Im Rat wur-

den Meinungsunterschiede zum CBAM zwischen den Mitgliedsstaaten ausgetragen, bis 

der Rat eine gemeinsame Position erarbeiten konnte, die dann mit dem Parlament ver-

handelt werden kann (Interview 2). Frankreich war schon lange Befürworter der Einfüh-

rung eines CBAMs und übernahm insbesondere während seiner Ratspräsidentschaft im 

ersten Halbjahr 2022 das Agenda Setting. Unter französischer Präsidentschaft erzielte 

der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) Einvernehmen über eine allgemeine Ausrich-

tung. Deutschland hingegen stand der Idee zu Beginn skeptisch gegenüber und präfe-

rierte einen Klimaclub zumindest als ergänzendes Kooperationsformat (Interviews 1, 5). 

Während der Trilog-Verhandlungen führte Deutschland bilaterale Gespräche mit der 

Kommission zur Ausgestaltung des CBAMs, um offene Fragen zu klären. Die Positionen 

der anderen Mitgliedsstaaten reichten von Befürwortung, zur Billigung bis hin zur Ableh-

nung der allgemeinen Ausrichtung, etwa durch Polen. Auch nationale Wirtschaftsinteres-

sen verschafften sich in der Phase Gehör in den einzelnen Mitgliedsstaaten. So war die 

europäische Industrie über mögliche handelsrechtliche Sanktionsmaßnahmen besorgt 

(Interview 14). Der Vorstoß Frankreichs setzte sich schließlich auch gegen anfängliche 

Bedenken in der Kommission durch (Interview 3), bis diese sich den CBAM mit Amtsan-

tritt der Präsidentin Ursula von der Leyen schließlich zu eigen machte. 

In Bezug auf die Mitgliedsstaaten der EU gab es lange wenig Ownership am CBAM (Inter-

view 14). Bis zur französischen Präsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 war ent-

sprechend auch wenig CBAM-Bezogenes im Rat zu beobachten. Einzelne Mitgliedsstaa-

ten führten bilaterale Gespräche zum CBAM, allerdings oft in Verquickung mit anderen 

Themen, wie etwa dem G7-Klimaclub oder dem Inflation Reduction Act in den USA (Inter-

view 1). Dabei vertraten sie, entgegen der durch den Auswärtigen Dienst bereitgestellten 

Orientierung, durchaus unterschiedliche Positionen (ebd.). Frankreich nutzte auch seine 
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eigenen diplomatischen Kanäle, um außerhalb der EU für den CBAM zu werben (Inter-

view 14).  

Die Diskussion um einen möglichen Klimaclub fiel zeitlich ebenfalls in die Phase der in-

ternationalen Gespräche zum CBAM. Die Gründung eines Klimaclubs war mit Beginn der 

neuen Regierung in Deutschland in 2021 als Ziel im Koalitionsvertrag verankert (SPD et 

al., 2021). Kanzler Olaf Scholz hatte sich bereits 2020, damals als Bundesfinanzminister, 

für einen Klimaclub ausgesprochen und die Idee im Rahmen der deutschen G7-Präsi-

dentschaft 2022 forciert – trotz Bedenken innerhalb der Bundesregierung und schwa-

cher Aussichten innerhalb der G7 (Dröge & Feist, 2022; Feist, 2023).5 Unklar war dabei 

zunächst das angedachte Verhältnis zwischen Klimaclub und CBAM. So äußerte Kommis-

sar Timmermans im September 2022 die Möglichkeit, dass die EU und die USA unter be-

stimmten Voraussetzungen einen Klimaclub gründen könnten und somit die USA vom 

CBAM ausgenommen bleiben würden (Simon, 2022). Letztlich haben sich die diplomati-

schen Stränge zum CBAM und zum G7-Klimaclub weder signifikant ergänzt noch gegen-

seitig beschränkt oder auch nur überschnitten. Deutschland blockierte die Ausarbeitung 

des CBAMs keineswegs, zog sich aber aus der aktiven Mitarbeit am Text zurück (Inter-

view 5). Ähnlich war Frankreich nicht grundsätzlich gegen den G7-Klimaclub, hatte aber 

Bedenken dahingehend, dass alle Mitglieder automatisch vom CBAM ausgenommen 

würden (ebd.). 

5 Der G7-Klimaclub ist schließlich formell gegründet worden, allerdings in drastisch anderer Form als ursprünglich skizziert (Feist, 
2023). 
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4. Zusammenfassung und Diskussion 

 

Abb. 1: Überblick über die interne Organisation der CBAM-Diplomatie 

 

Der Schwerpunkt der Bemühungen um den CBAM lag im kritischen Zeitraum auf dem 

Aushandeln der Details innerhalb der EU, d.h. zwischen den Mitgliedsstaaten und einzel-

nen EU-Institutionen, insbesondere der Kommission. Darauf wurde das Gros an politi-

schen Ressourcen aufgewendet (Interviews 3, 14, 18). Der Entwurfstext für den CBAM 

wurde nicht wesentlich abgeändert, um den Bedenken von Partnerländern Rechnung zu 

tragen (Interview 2). Auswärtige Gespräche mit den Handelspartnern der EU, die sich auf 

den CBAM einstellen müssen, hatten eine eher niedrigere Priorität. Mehr noch: Insbeson-
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Prozess einfließen zu lassen und stellte den CBAM stattdessen als gegebenes Faktum 

hin, mit dem sich Handelspartner zu arrangieren haben. 

CBAM-Diplomatie wurde formell und faktisch hauptsächlich von der Kommission unter-

nommen. Einzelne Generaldirektorate hatten dabei zwar einen spezifischen Fokus und 

führten Partnerländer an die technischen Elemente des CBAMs heran (Interview 17). 

Über die EU insgesamt hinweg war der Prozess jedoch fragmentiert und nur einge-

schränkt koordiniert. Sofern von Arbeitsteilung gesprochen werden kann, betrifft sie die 

technische Kommunikation, vornehmlich durch DG TAXUD, versus politische Kommuni-

kation mit Partnerländern durch die Führungsriege der Kommission und einige wenige 

Parlamentarier. Eine Koordinierung oder Arbeitsteilung nach Ländern oder Ländergrup-

pen gab es nicht (Interview 18). Die EU ging mit ihrer CBAM-Diplomatie eher reaktiv auf 

aufkommende Widerstände ein, als dass sie von sich aus von Beginn an strategisch vor-

gegangen wäre (Interview 14). Eine umfassende Outreach-Strategie wurde erst für den 

Zeitraum nach dem formellen Start von CBAM im Oktober 2023 entwickelt (Interview 

10). Der Auswärtige Dienst bemühte sich, die Grundlage für eine einheitliche Kommuni-

kation zur diplomatischen Begleitung der internen Verhandlungen zu schaffen und ging 

vor allem auf technische Fragen von Partnerländern ein. Einzelne Parlamentarier sta-

chen bei ihren diplomatischen Bemühungen besonders hervor, insgesamt war aber auch 

die Sichtweise des Parlaments eher nach innen gerichtet. 

Damit schlagen sich die bekannten Defizite der EU bei der Koordination interner Zustän-

digkeiten beim CBAM ebenso nieder wie sie es in anderen Bereichen der EU-Klimadiplo-

matie tun. „EU external action in international fora remains the purview of a series of dif-

ferent venues that do not necessarily share the same priorities, constituents or working 

methods, nor do they regularly coordinate with each other.” (Delreux & Earsom, 2023) 

Die relative Isolation der EU-Institutionen untereinander behindert eine umfassendere 

Klimadiplomatie (ebd.). Überdies haben diese Institutionen nicht unbegrenzte klimadip-

lomatische Kapazitäten, was die Auswirkungen mangelnder Koordinierung noch ver-

schärft (Delreux & Earsom, 2023; Feist, 2023). Die interne Organisation der CBAM-Diplo-

matie ist der Forderung nach einer proaktiven Grand Climate Strategy für die Europäische 

Union (Oberthür & Dupont, 2021) nicht gerecht geworden. Die Priorisierung des CBAMs 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0214(COD)&l=en
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in der externen Kommunikation war unter Mitgliedsstaaten sowie unter den beteiligten 

EU-Institutionen keinesfalls einheitlich (Interview 14).  

Effektive europäische Klimadiplomatie erfordert jedoch Kohärenz zwischen den EU-Mit-

gliedsstaaten und EU-Institutionen (Oberthür & Dupont, 2021; Schunz, 2019). Eine sol-

che Koordinierung der CBAM-Diplomatie hätte mehr Sensibilität gegenüber dem interna-

tionalen Kontext erlaubt (siehe Schunz, 2015). Wenn es aus Sicht der EU die zentrale 

Frage war, „how to sell CBAM to the rest of the world“ (Interview 2), schließt sich die 

Frage an: To whom? Welche Form der Diplomatie letztlich geeignet ist, hängt schließlich 

wesentlich damit zusammen, als was die jeweiligen Drittländer den intendierten Wirkme-

chanismus des CBAMs verstehen (Kulovesi, 2012; Pander Maat, 2022) – als Ermögli-

chungsmaßnahme für EU-internen Klimaschutz, als protektionistische Maßnahme, als 

unilaterales Instrument mit internationalen Auswirkungen? Die Antwort der EU auf die 

Reaktionen muss auf das jeweilige Land abgestimmt sein (Interview 8). Welche Partner-

länder sollen angesprochen werden und welche Interessen haben sie (Dokk Smith et al., 

2023; Petri, 2020)? Das ausreichend zu beantworten erfordert Konsultationen mit Han-

delspartnern, Wissenstransfer und Kapazitätsaufbau sowie fortlaufende Dialoge in den 

einschlägigen internationalen Organisationen (UNFCCC, WTO usw.) unter Berücksichti-

gung des sich verändernden geopolitischen Kontexts (Dröge & Panezi, 2022).  

Die Koordinierung der CBAM-Diplomatie wurde durch das zeitliche Zusammenfallen der 

EU-internen Aushandlung und der internationalen Reaktionen auf den Entwurf er-

schwert (Interviews 1, 13, 17). Da es intern noch keine Einigung zum CBAM gab, konnte 

es auch kaum kohärentes Auftreten nach außen geben: „[The CBAM] adds uncertainty 

around trade partners. It’s one of those rogue things where no one really understands 

what it is because it is nothing yet, it’s a negotiation.“ (Interview 14) „You cannot imme-

diately have an external position directly.“ (Interview 17) Die CBAM-Diplomatie reiht sich 

damit in die Geschichte der internationalen Klimakooperation der EU ein, in der die kom-

plexen internen politischen und institutionellen Gegebenheiten im stetigen Wechselver-

hältnis zu den Beschränkungen und Möglichkeiten der externen Bemühungen stehen 

(Oberthür & Pallemaerts, 2010). Sofern die eher unkoordinierte und einseitige Auseinan-



21 

dersetzung mit Drittländern jedoch dazu beigetragen hat, dass der CBAM als im Wesent-

lichen unveränderlich wahrgenommen wird, kann das in den Partnerländern durchaus 

intern als nützliche Legitimation ambitionierter Klimaschutzpolitik dienen und somit wei-

tere Strahlkraft entfalten (Interview 10). So kann die Rigidität der EU-internen Abstim-

mung gegenüber den internationalen Bedenken auch zum Vorteil gereichen. Insofern 

der CBAM vor allem Ausdruck des Führungsanspruchs der EU bei ambitionierter 

Klimapolitik zu verstehen ist (Pirlot, 2022), haben die Umstände den CBAM vor Abschwä-

chung angesichts internationalen Drucks geschützt.  

Für die weitere Forschung ist vor diesem Hintergrund besonders interessant, welche As-

pekte der CBAM-Diplomatie im gegebenen Kontext letztendlich die entscheidende Wir-

kung hatten. So ist es denkbar, dass der initiale internationale Aufschrei überzogen war 

und die tatsächliche handels- und klimapolitische Brisanz des CBAMs nicht akkurat wi-

dergespiegelt hat. Wie es sich aktuell darstellt, hat sich allerdings, sofern das Gros der 

handelspolitischen Auswirkungen nicht erst noch bevorsteht, die CBAM-Diplomatie der 

EU – geplant oder zufällig – in Art und Umfang im Ergebnis als eine effektive Reaktion 

erwiesen, da der technische Fokus der Gespräche den politischen Bedenken keine unmit-

telbare Angriffsfläche geliefert hat. 



22 

Literatur 

African Climate Foundation & Firoz Lalji Institute for Africa. (2023). Implications for African 
Countries of a Carbon Border Adjustment Mechanism in the EU. African Climate Foundation;Firoz 
Lalji Institute for Africa. 
https://africanclimatefoundation.org/news_and_analysis/implications-for-african-countries-
of-a-carbon-border-adjustment-mechanism-in-africa/ 

Bäckstrand, K., & Elgström, O. (2013). The EU’s Role in Climate Change Negotiations: From 
Leader to ‘Leadiator’. Journal of European Public Policy, 20(10), 1369–1386. 
https://doi.org/10.1080/13501763.2013.781781 

Barrett, S., & Stavins, R. (2003). Increasing Participation and Compliance in International Climate 
Change Agreements. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 3(4), 
349–376. https://doi.org/10.1023/B:INEA.0000005767.67689.28 

Bellora, C., & Fontagné, L. (2022). EU in Search of a WTO-Compatible Carbon Border Adjustment 
Mechanism. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4168049 

Biedenkopf, K. (2015). The European Parliament in EU external climate governance. In S. 
Stavridis & D. Irrera (Hrsg.), The European Parliament and its International Relations (1. Aufl., S. 
92–108). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315713984-
7/european-parliament-eu-external-climate-governance-1-katja-biedenkopf 

Brandi, C. (2021). Priorities for a development-friendly EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
(20/2021; Briefing Paper). Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. 
https://doi.org/10.23661/BP20.2021 

Campolmi, A., Fadinger, H., Forlati, C., Stillger, S., & Wagner, U. (2024). Designing effective carbon 
border adjustment with minimal information requirements: Theory and empirics. (19; Single Market 
Economy Papers). European Commission. https://data.europa.eu/doi/10.2873/336612 

Chahim, M. (2022). United States lawmakers are at a CBAM tipping point. 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/united-states-lawmakers-
are-at-a-cbam-tipping-point/ 

Christoff, P. (2010). Cold Climate in Copenhagen. China and the United States at COP15. 
Environmental Politics, 19(4), 637–656. https://doi.org/10.1080/09644016.2010.489718 

Cosbey, A., Mehling, M., & Marcu, A. (2021). CBAM for the EU: A Policy Proposal. SSRN Electronic 
Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3838167 

Council of the European Union (Regisseur). (2022, März 15). Economic and Financial Affairs Council: 
Public session. https://video.consilium.europa.eu/event/en/25536 

de Jong, S. (2022, Juli 25). The EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism. Transatlantic Policy 
Center, American University. https://www.american.edu/sis/centers/transatlantic-
policy/07252022-the-eus-carbon-border-adjustment-mechanism.cfm 

Delreux, T., & Burns, C. (2019). Parliamentarizing a Politicized Policy: Understanding the 
Involvement of the European Parliament in UN Climate Negotiations. Politics and Governance, 
7(3), 339–349. https://doi.org/10.17645/pag.v7i3.2093 

Delreux, T., & Earsom, J. (2023). Missed opportunities: The impact of internal 
compartmentalisation on EU diplomacy across the international regime complex on climate 
change. Journal of European Public Policy, online, 1–26. 
https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2217849 

Dokk Smith, I., Øverland, I., & Szulecki, K. (2023). The EU’s CBAM and Its ‘Significant Others’: 
Three Perspectives on the Political Fallout from Europe’s Unilateral Climate Policy Initiative. 
Journal of Common Market Studies, jcms.13512. https://doi.org/10.1111/jcms.13512 

Dröge, S. (2011). Using border measures to address carbon flows. Climate Policy, 11(5), 1191–
1201. https://doi.org/10.1080/14693062.2011.592671 



23 

Dröge, S. (2021). Ein CO₂-Grenzausgleich für den Green Deal der EU: Funktionen, Fakten und Fallstricke 
(2021/S 09; SWP-Studie). Stiftung Wissenschaft und Politik. https://www.swp-
berlin.org/10.18449/2021S09/ 

Dröge, S., & Feist, M. (2022). Der G7-Gipfel: Schub für die internationale Klimakooperation? Optionen 
und Prioritäten für die deutsche G7-Präsidentschaft (2022/A 33; SWP-Aktuell). Stiftung 
Wissenschaft und Politik. https://www.swp-berlin.org/10.18449/2022A33/ 

Dröge, S., & Panezi, M. (2022). How to Design Border Carbon Adjustments. In M. Jakob (Hrsg.), 
Handbook on trade policy and climate change (S. 163–179). Edward Elgar Publishing. 
https://doi.org/10.4337/9781839103247 

Earsom, J., & Delreux, T. (2023). A New Kid in Town? The Evolution of the EEAS Headquarters’ 
Involvement in EU Climate Diplomacy. European Foreign Affairs Review, 28(3), 283–304. 

Eckersley, R. (2020). Rethinking leadership: Understanding the roles of the US and China in the 
negotiation of the Paris Agreement. European Journal of International Relations, 26(4), 1178–
1202. 

Eicke, L., Weko, S., Apergi, M., & Marian, A. (2021). Pulling up the carbon ladder? Decarbonization, 
dependence, and third-country risks from the European carbon border adjustment 
mechanism. Energy Research & Social Science, 80, 102240. 
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102240 

Espa, I., Francois, J., & van Asselt, H. (2022). The EU Proposal for a Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM): An Analysis under WTO and Climate Change Law (WTI Working Paper 06/2022). 
World Trade Institute. https://doi.org/10.48350/174432 

Europäische Union. (2021). Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119 

Europäische Union. (2023a). Richtlinie (EU) 2023/959 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die 
Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union (2023/959). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0959 

Europäische Union. (2023b). Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems (Text von Bedeutung für den EWR) 
(PE/7/2023/REV/1). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R0956 

European Commission. (2022, Juli 28). Informal expert group on analytical methods for the monitoring, 
reporting, quantification and verification of embedded emissions in goods under the scope of CBAM 
(E03862). Register of Commission expert groups and other similar entities. 
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?lang=en&groupID=3862 

European Commission. (2023, Juli 24). Joint Press Release following the Fourth EU-China High Level 
Environment and Climate Dialogue. European Commission. https://climate.ec.europa.eu/news-
your-voice/news/joint-press-release-following-fourth-eu-china-high-level-environment-and-
climate-dialogue-2023-07-24_en 

European Commission. (2024, März 8). The European Green Deal. 
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/story-von-der-leyen-
commission/european-green-deal_en 

European Parliament. (o. J.). Fit for 55 package under the European Green Deal. European Parliament. 
Abgerufen 1. September 2023, von https://www.europarl.europa.eu/legislative-
train/package-fit-for-55 



24 

European Parliament. (2020). The European Green Deal: European Parliament resolution of 15 January 
2020 on the European Green Deal (2019/2956(RSP)). European Parliament. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.pdf 

European Parliament. (2023). European Parliament legislative resolution of 18 April 2023 on the 
proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border 
adjustment mechanism (COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD)). 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0100_EN.html 

Farrokhi, F., & Lashkaripour, A. (2022). Can Trade Policy Mitigate Climate Change? (STEG WP034; 
STEG Working Paper Series). Centre for Economic Policy Research. 
https://steg.cepr.org/publications/can-trade-policy-mitigate-climate-change 

Feist, M. (2023). Neue Allianzen. Plurilaterale Kooperation als Modus der internationalen Klimapolitik 
(2023/S 09; SWP-Studie). Stiftung Wissenschaft und Politik. https://www.swp-
berlin.org/publikation/plurilaterale-kooperation-als-modus-der-internationalen-klimapolitik 

Feist, M., & Geden, O. (2023). Loss & Damage Finance and Mitigation Pledges: Priorities for 
Climate Diplomacy in 2023. Energy and Climate Diplomacy, 17, 75–84. 

Fetting, C. (2020). The European Green Deal (ESDN Report). European Sustainable Development 
Network. https://www.esdn.eu/fileadmin/ESDN_Reports/ESDN_Report_2_2020.pdf 

Fischer, S., & Geden, O. (2015). The Changing Role of International Negotiations in EU Climate 
Policy. The International Spectator, 50(1), 1–7. https://doi.org/10.1080/03932729.2015.998440 

Flachsland, C., Steckel, J., Jakob, M., Fahl, U., Feist, M., Görlach, B., Kühner, A.-K., Tänzler, D., & 
Zeller, M. (2023). Eckpunkte zur Entwicklung einer Klimaaußenpolitikstrategie Deutschlands 
(Ariadne-Hintergrund). Kopernikus-Projekt Ariadne. https://doi.org/10.48485/pik.2023.007 

Gangotra, A., Carlsen, W., & Kennedy, K. (2023, Dezember 13). 4 US Congress Bills Related to 
Carbon Border Adjustments in 2023. World Resources Institute. https://www.wri.org/update/4-
us-congress-bills-related-carbon-border-adjustments-2023 

Gläser, A., & Caspar, O. (2021). Less confrontation, more cooperation: Increasing the acceptability of the 
EU Carbon Border Adjustment in key trading partner countries (Policy Brief). Germanwatch. 

Grubb, M. (2011). International climate finance from border carbon cost levelling. Climate Policy, 
11(3), 1050–1057. https://doi.org/10.1080/14693062.2011.582285 

Healy, S., Cludius, J., & Graichen, V. (2023). Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) in 
der EU (Fact Sheet). Umweltbundesamt. 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/einfuehrung-eines-co2-
grenzausgleichssystems-cbam 

Heli, S. (2021). CBAM! – Assessing potential costs of the EU carbon border adjustment mechanism for 
emerging economies (10/2021; BOFIT Policy Brief). Bank of Finland Institute for Emerging 
Economies. https://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-202110252070 

Hook, L. (2021, März 12). John Kerry warns EU against carbon border tax. Financial Times. 
https://www.ft.com/content/3d00d3c8-202d-4765-b0ae-e2b212bbca98 

Ismer, R., & Neuhoff, K. (2007). Border tax adjustment: A feasible way to support stringent 
emission trading. European Journal of Law and Economics, 24(2), 137–164. 
https://doi.org/10.1007/s10657-007-9032-8 

Jadot, Y., Karlsbro, K., & Garicano, L. (2021). Towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment 
mechanism (2020/2043(INI); Report). European Parliament. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EN.html 

Jakob, M. (2023). The political economy of carbon border adjustment in the EU. Oxford Review of 
Economic Policy, 39(1), 134–146. https://doi.org/10.1093/oxrep/grac044 

Kahlen, L., Kachi, A., Kurdziel, M.-J., Röser, F., Höhne, N., Outlaw, I., & Emmrich, J. (2022). Climate 
Audit of German Foreign Policy: Assessing the alignment of German international engagement with the 
objectives of the European Green Deal and the Paris Agreement. New Climate Institute. 
https://newclimate.org/resources/publications/climate-audit-of-german-foreign-policy 



25 

Kolev, G., Kube, R., Schaefer, T., & Stolle, L. (2021). Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): 
Motivation, Ausgestaltung und wirtschaftliche Implikationen eines CO2-Grenzausgleichs in der EU 
(6/21; IW-Policy Paper). Institut der deutschen Wirtschaft. 
https://www.iwkoeln.de/studien/galina-kolev-roland-kube-thilo-schaefer-motivation-
ausgestaltung-und-wirtschaftliche-implikationen-eines-co2-grenzausgleichs-in-der-eu.html 

Kulovesi, K. (2012). Climate change in EU external relations: Please follow my example (or I might 
force you to). In The External Environmental Policy of the European Union: EU and International Law 
Perspectives (S. 115–148). Cambridge University Press. 

Lee, C.-K. (2021). EU CBAM: Legal Issues and Implications for Korea (No. 222; KIEP Opinions). Korea 
Institute for International Economic Policy. https://doi.org/10.2139/ssrn.3940746 

Leonard, M., Pisani-Ferry, J., Shapiro, J., Tagliapietra, S., & Wolff, G. (2021). The geopolitics of the 
European Green Deal (ECFR/371). European Council on Foreign Relations. 
https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/ 

Leturcq, P. (2022). The European Carbon Border Adjustment Mechanism and the path to 
Sustainable Trade Policies: From ‘Coexistence’ to ‘Cooperation’. Cambridge Yearbook of 
European Legal Studies, 1–21. Cambridge Core. https://doi.org/10.1017/cel.2022.6 

Lim, B., Hong, K., Yoon, J., Chang, J.-I., & Cheong, I. (2021). Pitfalls of the EU’s Carbon Border 
Adjustment Mechanism. Energies, 14(21), 7303. https://doi.org/10.3390/en14217303 

LMDC. (2013). Implementation of all the elements of decision 1/CP.17, (a) Matters related to paragraphs 2 
to 6; Ad-Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP) – Submission by the 
Like-Minded Developing Countries on Climate Change (LMDC). 
https://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/adp/application/pdf/adp
_lmdc_workstream_1_20130313.pdf 

Magacho, G., Espagne, E., & Godin, A. (2023). Impacts of the CBAM on EU trade partners: 
Consequences for developing countries. Climate Policy, 1–17. 
https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2200758 

Mehling, M., & Ritz, R. (2023). From theory to practice: Determining emissions in traded goods 
under a border carbon adjustment. Oxford Review of Economic Policy, 39(1), 123–133. 
https://doi.org/10.1093/oxrep/grac043 

Mehling, M., van Asselt, H., Das, K., Droege, S., & Verkuijl, C. (2019). Designing Border Carbon 
Adjustments for Enhanced Climate Action. American Journal of International Law, 113(3), 433–
481. BASE. https://doi.org/10.1017/ajil.2019.22

Mehling, M., van Asselt, H., Droege, S., & Das, K. (2022). The Form and Substance of International 
Cooperation on Border Carbon Adjustments. AJIL Unbound, 116, 213–218. 
https://doi.org/10.1017/aju.2022.33 

Meltzer, J. (2012). Climate Change and Trade: The EU Aviation Directive and the WTO. Journal of 
International Economic Law, 15(1), 111–156. https://doi.org/10.1093/jiel/jgr036 

Nordhaus, W. (2015). Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy. 
American Economic Review, 105(4), 1339–1370. https://doi.org/10.1257/aer.15000001 

Oberthür, S., & Dupont, C. (2021). The European Union’s International Climate Leadership: 
Towards a Grand Climate Strategy? Journal of European Public Policy, 28(7), 1095–1114. 
https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218 

Oberthür, S., & Pallemaerts, M. (2010). The EU’s Internal and External Climate Policies: An 
Historical Overview. In S. Oberthür & M. Pallemaerts (Hrsg.), The New Climate Policies of the 
European Union: Internal Legislation and Climate Diplomacy (S. 27–63). Brussels University Press. 

Øverland, I., & Sabyrbekov, R. (2022). Know your opponent: Which countries might fight the 
European carbon border adjustment mechanism? Energy Policy, 169, 113175. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113175 

Pahle, M., Günther, C., Osorio, S., & Quemin, S. (2023). The Emerging Endgame: The EU ETS on 
the Road Towards Climate Neutrality. SSRN Electronic Journal. 
https://doi.org/10.2139/ssrn.4373443 



26 

Pander Maat, E. (2022). Leading by Example, Ideas or Coercion? The Carbon Border Adjustment 
Mechanism as a Case of Hybrid EU Climate Leadership. European Papers – A Journal on Law and 
Integration, 2022 7, 55–67. https://doi.org/10.15166/2499-8249/546 

Petri, F. (2020). Revisiting EU climate and energy diplomacy: A starting point for Green Deal diplomacy? 
(65; Egmont European Policy Brief). Royal Institute for International Relations. 
https://www.egmontinstitute.be/revisiting-eu-climate-and-energy-diplomacy/ 

Pirlot, A. (2022). Carbon Border Adjustment Measures: A Straightforward Multi-Purpose Climate 
Change Instrument? Journal of Environmental Law, 34(1), 25–52. 
https://doi.org/10.1093/jel/eqab028 

Porterfield, M. (2023). Carbon Import Fees and the WTO (Report). Climate Leadership Council. 
Price, R. (2020). Lessons Learned from Carbon Pricing in Developing Countries (799; K4D Helpdesk 

Report). Institute of Development Studies. 
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15336 

Rat der Europäischen Union. (2022, März 15). Rat erzielt Einvernehmen über das CO₂-
Grenzausgleichssystem. https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-
releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-
negotiating-mandate/ 

Ren, Y., Liu, G., & Shi, L. (2023). The EU Carbon Border Adjustment Mechanism will exacerbate 
the economic-carbon inequality in the plastic trade. Journal of Environmental Management, 332, 
117302. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117302 

Sapir, A., & Horn, H. (2020). Political Assessment of Possible Reactions of EU Main Trading Partners to 
EU Border Carbon Measures (PE 603.503; Briefing Requested by the INTA Committee). European 
Parliament’s Committee on International Trade. 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_BRI(2020)603503 

Sator, O., Cosbey, A., & Shawkat, A. (2022). Getting the Transition to CBAM Right: Finding pragmatic 
solutions to key implementation questions (250/01-I-2022/EN; Impulse). Agora Energiewende. 
https://www.agora-energiewende.de/en/publications/getting-the-transition-to-cbam-right/ 

Schunz, S. (2015). The European Union’s Climate Change Diplomacy. In J. A. Koops & G. Macaj 
(Hrsg.), The European Union as a Diplomatic Actor (S. 178–201). Palgrave Macmillan UK. 
https://doi.org/10.1057/9781137356857_11 

Schunz, S. (2019). The European Union’s Environmental Foreign Policy: From Planning to a 
Strategy? International Politics, 56(3), 339–358. https://doi.org/10.1057/s41311-017-0130-0 

Sharma, V., & Gupta, K. (2022). Implications of Carbon Border Adjustment Mechanism: A case of 
India’s exports to European Union. Journal of Resources, Energy and Development, 18(1–2), 55–
76. https://doi.org/10.3233/RED-181204

Siegel, J. (2022, Februar 24). Congress is eyeing a bipartisan climate trade policy—Thanks to 
Trump. Politico. https://www.politico.com/news/2022/02/24/congress-is-eyeing-a-bipartisan-
climate-trade-policy-thanks-to-trump-00009490 

Simon, F. (2022, September 21). US could dodge European carbon border levy, EU’s 
Timmermans says. Euractiv. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/us-
could-dodge-european-carbon-border-levy-eus-timmermans-says/ 

South African Government. (2021). Joint Statement issued at the conclusion of the 30th BASIC 
Ministerial Meeting on Climate Change hosted by India on 8th April 2021. 
https://www.gov.za/nr/speeches/joint-statement-issued-conclusion-30th-basic-ministerial-
meeting-climate-change-hosted 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, & FDP. (2021). Mehr Fortschritt wagen: Bündnis für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – Koalitationsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/1f422c60505b6a88f8f3
b3b5b8720bd4/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1 



27 

Szulecki, K., Øverland, I., & Dokk Smith, I. (2022). The European Union’s CBAM as a de facto 
Climate Club: The Governance Challenges. Frontiers in Climate, 4, 942583. 
https://doi.org/10.3389/fclim.2022.942583 

Torney, D., & Cross, M. K. D. (2018). Environmental and Climate Diplomacy: Building Coalitions 
Through Persuasion. In C. Adelle, K. Biedenkopf, & D. Torney (Hrsg.), European Union External 
Environmental Policy (S. 39–58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60931-7_3 

van Asselt, H., & Brewer, T. (2010). Addressing competitiveness and leakage concerns in climate 
policy: An analysis of border adjustment measures in the US and the EU. Energy Policy, 38(1), 
42–51. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.061 

Wooders, P., Cosbey, A., & Stephenson, D. (2009). Border Carbon Adjustment and Free Allowances: 
Responding to Competitiveness and Leakage Concerns (SG/SD/RT(2009)8). Organisation for 
Economic Co-operation and Development. 

WTO. (2023, März 15). Environment committee draws members’ broad engagement, considers proposals 
to enhance work. World Trade Organization. 
https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/envir_15mar23_e.htm 

Xinhua. (2023, September 13). Proposal of the People’s Republic of China on the Reform and 
Development of Global Governance. 
https://english.news.cn/20230913/edf2514b79a34bf6812a1c372dcdfc1b/c.html 

Zhong, J., & Pei, J. (2022). Beggar thy neighbor? On the competitiveness and welfare impacts of 
the EU’s proposed carbon border adjustment mechanism. Energy Policy, 162, 112802. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112802 



28 

Anhang: Interviewliste 

Nr. Datum Zugehörigkeit 
1 17.02.2023 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Deutschland) 
2 21.02.2023 Europäischer Auswärtiger Dienst 
3 16.03.2023 Wissenschaft 
4 22.03.2023 Europäisches Parlament 
5 24.03.2023 Ministerium für den ökologischen Übergang und territorialen Zusammen-

halt (Frankreich) 
6 27.03.2023 Wissenschaft 
7 28.03.2023 Ständige Vertretung der Europäischen Union bei der Welthandelsorganisa-

tion  
8 31.03.2023 Wissenschaft 
9 12.04.2023 Wissenschaft 
10 13.04.2023 Europäische Kommission 
11 10.05.2023 Europäisches Parlament 
12 16.05.2023 Wissenschaft 
13 19.05.2023 Think Tank 
14 26.05.2023 Think Tank 
15 05.06.2023 Europäischer Auswärtiger Dienst 
16 15.06.2023 Ständige Vertretung der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen 
17 15.06.2023 Ständige Vertretung der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen 
18 21.06.2023 Europäisches Parlament 
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